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Erklärung über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit den 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren bei der hauseigenen Vermögensverwaltung 

 
Die Frankfurter Bankgesellschaft berücksichtigt zur Wahrung der Sorgfaltspflicht bei der Ver-
mögensverwaltung nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nach-
haltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschen-
rechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 
 
Im Rahmen des Investitionsentscheidungsprozesses werden das ESG-Rating eines Unter-
nehmens und / oder Finanzinstruments, Tätigkeiten in kontroversen / geächteten Geschäfts-
schwerpunkten, Anwendung kontroverser / stark zweifelhafter Geschäftspraktiken, Einhaltung 
internationaler Normen, Nachhaltigkeitskriterien von Staaten über das ESG-Ratingscore her-
angezogen und bewertet. 
 
Sollten hierbei Grenzwerte überschritten oder Mindestwerte nicht erreicht werden, führt dies 
zu einem Ausschluss des betroffenen Unternehmens und / oder Finanzinstruments aus dem 
Portfolio. Die Frankfurter Bankgesellschaft nutzt hierbei u. a. Daten der Ratingagentur MSCI. 
 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nicht in Unternehmen und / oder Finanzinstrumente 
mit besonders hohen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen investiert wird bzw. diese bei 
einer Erhöhung der nachteiligen Auswirkungen als Massnahme aus dem Anlageuniversum 
entfernt werden. 
 
Zur Bewertung werden die nachfolgenden Nachhaltigkeitsindikatoren und die dabei verwen-
deten Grenz- und/oder Mindestwerte herangezogen: 
 
Ausschluss von Direktanlagen in Firmen, die aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen 
die Prinzipien des UN Global Compact verstossen. Der United Nation Global Compact ist die 
weltweit grösste und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Sie 
fasst zehn Prinzipien in den vier Kategorien «Menschenrechte», «Arbeitsnormen», «Umwelt-
schutz» und «Korruptionsprävention» zusammen. Firmen, die nach Beurteilung Dritter ihre 
Geschäfte nicht mit diesen Prinzipien konform praktizieren, werden ausgeschlossen. 
 
Ausserdem werden bei Einzeltiteln Mindestausschlüsse auf Basis eines anerkannten Bran-
chenstandards beachtet.  
Von den Mindestausschlüssen erfasst sind Aktien oder Anleihen von Unternehmen, deren 
Umsatz* 

▪ zu mehr als 10 %* aus Rüstungsgütern, 
▪ zu mehr als 0 %* Umsatz mit geächteten Waffen oder 
▪ zu mehr als 5 %** der Tabakproduktion oder  
▪ zu mehr als 30 %* aus Kohle besteht oder 
▪ die schwere Verstösse gegen den UN Global Compact begehen.  

Wenn mindestens eines der fünf Kriterien zutrifft, kann in das betreffende Unternehmen nicht 
investiert werden bzw. es scheidet als Basiswert aus. 
* Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb, ausser **(nur Herstellung) 

 
Zusätzlich zu den o.g. Ausschlusskriterien wird ein Rating auf alle Einzeltitel, Fonds und Zer-
tifikate angewendet, das verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte der Firmen bewertet und ag-
gregiert. Der Durchschnitt aller Ratings der Finanzinstrumente ergibt das Rating des Portfolios, 
also die durchschnittliche Berücksichtigung verschiedener ESG-Kriterien über das Gesamt-
portfolio hinweg.              
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In den Vermögensverwaltungsstrategien werden nur Portfolios angeboten, die insgesamt ein 
überdurchschnittliches ESG-Rating aufweisen. Im Falle eines Ratingsystems von «AAA» bis 
«CCC» wird angestrebt, nur Portfolios mit einem Mindestrating von «A» anzubieten.  
 
Die Überwachung die Ratings der einzelnen Finanzinstrumente und der Portfolios sowie not-
wendige Anpassungen erfolgen regelmässig, um die Ratings in den Portfolios bei Verände-
rungen der Finanzinstrumente einzuhalten. 
 
Die Vermögensverwaltung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Mandatsvereinbarung durch 
Bevollmächtigung im Rahmen der jeweils vereinbarten Anlagestrategien (auch) in Aktientitel. 
Die Frankfurter Bankgesellschaft wird aufgrund des Vermögensverwaltungsmandats kein Ei-
gentümer der Wertpapiere und übt damit keine Aktionärsrechte aus. 
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